
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/4/22 92/09/0356
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1993

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

77 Kunst Kultur

Norm

DMSG 1923 §1 Abs2 idF 1990/473;

VwRallg;

Rechtssatz

Der letzte Satz im § 1 Abs 2 DMSG mußte im Hinblick darauf aufgenommen werden (vgl EBzRV 1275 BlgNR 17GP), daß

eine genaue wissenschaftliche Erforschung vor allem teilweiser oder gänzlich verborgener Denkmale - insbesondere

archäologischer Denkmale - erst dann möglich ist, wenn sie ausgegraben bzw freigelegt wurden. Anderseits müssen

bei der Unterschutzstellung solcher Denkmale eben noch viele Fragen oAenbleiben, manchmal sogar die exakte Lage

(etwa genaue Ausdehnung einer prähistorischen Siedlung). Nach dem Bericht des Ausschusses für Wissenschaft und

Forschung (1444 BlgNR 17 GP) dürfen, weil diese Bestimmung gleichzeitig eine Funktion zum Schutz von

FundhoAnungsgebieten hat, weder die BegriAe der "Wahrscheinlichkeit" noch der "Gefährdung" zu eng ausgelegt

werden. Für die "Gefährdung" genügt etwa der Umstand, daß verhindert werden soll, daß auf einem Grundstück

Metallsuchgeräte verwendet werden dürfen. Für die "Wahrscheinlichkeit" genügt, daß ein Grundstück in größerem

Zusammenhang mit einem Gebiet steht, das konkret archäologisches Fundgebiet ist (zB Dürrnberg in Salzburg,

Magdalensberg in Kärnten, Teile von Carnuntum) und das betreAende Grundstück sich innerhalb eines solchen, noch

nicht exakt erforschten, ergrabenen Gebietes befindet.
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